


Antrag auf Mitgliedschaft im 
Verein zur Förderung des 
Kindergartens St. Nikolai e.V.

Vorname, Nachname

Name des Kindes

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Beruf

Monatsbeitrag

Datum, Unterschrift

Auf Wunsch buchen wir den Betrag von Ihrem Konto ab.

Kontoinhaber 

Kontonummer

Bankleitzahl

Geldinstitut

Ich ermächtige den Verein zur Förderung des Kindergartens 
St. Nikolai e.V., den gewählten Beitrag von meinem Konto 
per Lastschrift einzuziehen.

Unterschrift

„Der Förderverein ist für unsere Arbeit mit den Kindern 
unersetzlich geworden! Ohne seine verlässliche Mitfinan-
zierung von pädagogischen Stunden und Ausstattungs-
materialien könnten wir den Kindern einige Projekte nicht 
mehr anbieten. Daher ist es ein gutes Gefühl zu wissen, 
dass nahezu alle Eltern des Kindergartens den Förderverein 
unterstützen.“ (Birgit Bergler, Kindergartenleitung)

Warum der Förderverein für 
den Kindergarten so wichtig ist

Werden Sie jetzt 

            Mitglied!

Der Förderverein des Kindergarten St. Nikolai, dessen 
Träger die Hauptkirche St. Nikolai am Klosterstern ist, 
wurde 1995 von engagierten Eltern gegründet. 

Von Beginn an war es das Ziel des Vereins, sowohl die 
pädagogische Arbeit finanziell zu unterstützen, als auch 
die Zusammenarbeit aller am Kindergarten beteiligten 
Personen und Institutionen zu fördern. 

So unterstützt der Förderverein heute die qualitativ hohe 
Betreuung der Kinder und hilft bei notwendigen Verschö-
nerungsmaßnahmen im Gebäude Harvestehuder Weg 91 
oder in den Räumen in der Oderfelder Straße 17 und 23.

Wie alles begann

Jeder Euro hilft!

Kindergarteneltern können mit einer Mitgliedschaft im 
Förderverein dem Kindergarten und somit unseren Kin-
dern tatkräftig helfen – und das schon ab 10,00 Euro im 
Monat pro Kind. Fördermitglieder, die kein Kind (mehr) 
im Kindergarten haben, können den Verein mit einem 
monatlichen Mindestbeitrag von 5,00 Euro unterstützen. 
Gern nehmen wir auch Spenden entgegen.

Über Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden erhalten Sie eine 
Zuwendungsbestätigung, die Sie steuerlich geltend ma-
chen können, da der Verein als gemeinnützig anerkannt ist.


